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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Einstimmig bei zwei Enthaltungen nahm der Ständerat in der Wintersession 2022 als
Erstrat das Bundesgesetz über die Digitalisierung im Notariat (DNG) an. Die wenigen
Änderungen gegenüber dem Entwurf des Bundesrates, die die RK-SR beantragte,
wurden auch vom Bundesrat unterstützt. Die Ständekammer hiess sie alle
stillschweigend gut. Wie Kommissionssprecher Carlo Sommaruga (sp, GE) im
Ratsplenum erläuterte, verfolgte die Kommission mit den Änderungen vor allem drei
Ziele: Erstens wollte sie einige Definitionen klarer formulieren, zweitens sicherstellen,
dass das neue Gesetz nicht in die kantonalen Notariatsregelungen eingreift, und
drittens gewährleisten, dass die Geheimhaltung letztwilliger Verfügungen – also von
Testamenten – weiterhin garantiert werden kann. In diesem Zusammenhang äusserte
die Kommission Bedenken, dass die Geheimhaltung von elektronischen Dokumenten
durch Hackerangriffe oder Leaks gefährdet sei. Sie ergänzte deshalb im Gesetz, dass
solche Verfügungen, die bis zum Tod der betreffenden Person geheim bleiben müssen,
nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Urkundsparteien elektronisch erstellt werden
dürfen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
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KARIN FRICK

1) AB SR, 2022, S. 1361 ff.
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